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2026-36 34.04.0 Bauten, Anlagen, Erweiterungen
Kehrichtverwertung; Neubau Unterflursammelstelle Brunnenwiesenstrasse; Genehmigung Projekt
und Kredit

a) Ausgangslage

An der Brunnenwiesenstrasse soll ab Mai 2026, als Ersatz für die Nebensammelstelle auf dem Faiss-
wiesenparkplatz, eine neue Unterflursammelstelle errichtet werden. Die Unterflurcontaineranlage für
Glas, Alu/Stahlblech, Altkleider und Kehricht (Privat) kommt auf dem Grundstück Nr. 5781 der Migros
Pensionskasse (MPK) zu liegen. Neben der Sammelstelle wird eine Parkierungsfläche für die Benützer/
innen der Anlage markiert.

Abbildung: geplante UFC-Anlage entlang Brunnenwiesenstrasse
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b) Baugesuch für UFC-Anlage

Das für die Realisierung der UFC-Anlage erforderliche Baugesuch wird zurzeit erstellt und anschliessend
zur Bewilligung eingereicht.

c) Kosten

Die Kosten setzen sich gemäss Offerten und Kostenschätzungen wie folgt zusammen:

Unternehmer Leistung Kosten
Villiger Entsorgungssysteme AG Unterflurcontaineranlage CHF 105'000.00
Keller-Frei AG Tiefbauarbeiten CHF 80'000.00
Signal AG Hinweistafel CHF 1'200.00
Suter Ing. AG Lärmnachweis Sammelstelle (Glas + Alu) CHF 500.00
Gemeinde Dietlikon Baubewilligungsgebühr CHF 1'600.00
Gossweiler Ingenieure AG Vermessungsleistungen und Katasterplan CHF 1'500.00
Grundbuchamt Wallisellen Grundbuchauszug CHF 100.00
- Eröffnung/Unvorhergesehenes/Reserven CHF 10'100.00
Kosten inkl. MwSt. CHF 200'000.00
abzüglich Kostenbeteiligung Migros * CHF -25'000.00
Total Kosten inkl. MwSt. CHF 175'000.00

* Ein Container wird für den privaten Abfall der MPK erstellt. Gemäss Zusage vom 02.02.2026 beteiligt
sich die MPK deshalb mit einem Achtel bzw. rund CHF 25'000.- an den Kosten. Die definitive Abrech-
nung erfolgt nach Vorliegen der Schlussabrechnung.

In der Investitionsrechnung 2026 wurde für die Errichtung der Nebensammelstelle (Kto. 1620.5040.002)
ein Betrag von CHF 145'000.- eingestellt. Die voraussichtlichen Mehrkosten von CHF 30'000.- werden
durch den Gemeinderat zulasten seiner Kreditkompetenz gemäss Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeinde-
ordnung als Nachtragskredit bewilligt.

d) Dienstbarkeit mit Grundeigentümerin

Der Unterhalt, die jährliche Wartung, der Betrieb und die Erneuerung der UFC-Anlage Brunnenwiesen-
strasse werden in einem Dienstbarkeitsvertrag mit der Grundeigentümerin vereinbart.
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Beschluss

1. Für den Neubau der Unterflursammelstelle Brunnenwiesenstrasse wird zulasten der Investitions-
rechnung 2026 ein Kredit von CHF 175'000.00 (inkl. MwSt.) freigegeben. Der durch das Budget
2026 nicht gedeckte Betrag von CHF 30'000.- wird zulasten der gemeinderätlichen Kreditkompe-
tenz gemäss Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung als Nachtragskredit bewilligt.

2. Der Leiter RUV wird beauftragt und ermächtigt,
a) die nötigen Schritte für die Vergabe der Aufträge und die Bestellung der Produkte in die

Wege zu leiten;
b) das Baugesuch vorzubereiten und einzureichen sowie
c) den Dienstbarkeitsvertrag gemäss Erwägung d) vorzubereiten und diesen dem Gemeinderat

zur Genehmigung vorzulegen.

3. Mit den Bauarbeiten darf erst nach Vorliegen des Dienstbarkeitsvertrages sowie der rechtskräfti-
gen Baubewilligung begonnen werden.

4. Mitteilung an:
- Leiter Raum, Umwelt + Verkehr, zum Vollzug gemäss Ziffer 2 (per Mail)
- Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
- Finanzen
- RGPK (zur Information)
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:


